
 
 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsgegenstand: 

Wahrnehmung der Aufgabe der Volksbildung nach Artikel 32 der Verfassung des 

Saarlandes durch den Landkreis Merzig-Wadern 
 

 

Dezernat/Abteilung/Stabsstelle: 

 

Datum: Amtszeit 2019-2024 

Vorlagen-Nr.: 

Stabstelle "Koordination, 

Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit" 

 

18.09.2019 BV/070/2019 

 

Beratungsfolge: Sitzungsdatum: Status: (öffentlich/nicht-öffentlich) 

Bildungsbeirat 22.10.2019 öffentlich 

 

 

Sachverhalt und Rechtslage: 

Der Bildungsbeirat des Landkreises Merzig-Wadern hat sich in der Sitzung am 7. 

Juni 2010 konstituiert. In dieser konstituierenden Sitzung wurde der 
Grundsatzbeschluss gefasst, dass der Landkreis Merzig-Wadern auch künftig 

Aufgaben der Volksbildung wahrnehmen soll. Das Einvernehmen zur 

Wahrnehmung der Aufgabe der Volksbildung nach Artikel 32 der Verfassung des 

Saarlandes durch den Landkreis Merzig-Wadern wurde einstimmig hergestellt. 

Wie bereits für die Vorjahre ist darüber zu beraten, in welcher Höhe 

Aufwendungen für die Einrichtungen, welche in der Erwachsenenbildung im 
Landkreis Merzig-Wadern tätig sind, auch im Jahr 2020 im Haushalt des 

Landkreises Merzig-Wadern zur Verfügung gestellt werden. 

 

 

Zu den Aufwendungen gehören: 
 

 die Aufwendungen, welche durch die personelle Wahrnehmung der 

Aufgaben beim Landkreis Merzig-Wadern entstehen, wie z.B. 

Personalaufwand und Sachaufwand. Der Sachaufwand beinhaltet die 

Kosten für Geräte und Ausstattung, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen 
des Personals beim Landkreis Merzig-Wadern in einer Höhe von insgesamt 

509 € für das Jahr 2020. Die Höhe des Personalaufwandes wird für das 

Jahr 2020 mit 38.520 € € in Ansatz gebracht 

 

 die Aufwendungen, welche für die Gebäudeunterhaltung und die 

Bewirtschaftung dieser entstehen (siehe TOP 4-Musikschule). 
Die Höhe der Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und 

Bewirtschaftung ist noch von der Schulkommission zu beschließen. 

 

 die Aufwendungen, welche an die Einrichtungen in Form von Zuschüssen 

und Mitgliedsbeiträgen ausgezahlt werden (siehe TOP 3 bis 7) 
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Die Verwaltung bittet um Beratung und Beschlussfassung, die notwendigen 
Aufwendungen für den zur Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich der 

Erwachsenenbildung erforderlichen Personal- und Sachaufwand in Höhe von ca. 

509 € und 38.520 € in den Haushalt 2020 des Landkreises Merzig-Wadern 

einzustellen. 

 
 

Anlagen: 

Gesamtaufstellung Bereich Bildungsbeirat 2016-2020 

 

 
Beschlussvorschlag: 

Der Bildungsbeirat stimmt der vorgelegten Beschlussvorlage zu. 

 

 

 


